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der Abg. ZU 'f6/2/J betreffend die schriftliche Anfrage 

Fink und Kollegen vom 2. April 1993, 

L 
Nr. 4612/J-NR/1993, "Flugverkehr über 

.J 
der Oststeiermark (Regionalanliegen Nr. 149)" 

Zu den Fragen 1, 2, 5, 6 und 7: 
"Stimmt es, daß beabsichtigt ist, die Flugrouten über die Ost
steiermark als Dauerflugstraßen festzulegen?" 

"Seit wann besteht diese Absicht und seit wann haben Sie davon 
Kenntnis? " 

"Welche Gründe sind dafür maßgeblich, die Oberflugsrouten über 
die Oststeiermark als Dauerflugstraßen zu fixieren und wann 
soll die gegenständliche Regelung in Kraft treten?" 

"Halten Sie Ihre in der gegenständlichen Anfragebeantwortung 
mitgeteilte Position auch weiterhin aufrecht?" 

"Welche Alternativen gibt es und werden Sie diese prüfen las
sen? " 

Wie bereits in meiner Anfragebeantwortung Zl. 3917/J-NR/1992 

vom 29. Jänner diesen Jahres ausgeführt, ist österreich auf

grund völkerrechtlicher Verträge verpflichtet, Oberflüge zivi

ler Luftfahrzeuge bewilligungsfrei abzuwickeln. 

Dabei werden die Flüge über Flugstrecken geführt, deren Ein

richtung nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten 

erfolgt und eine verkehrsgünstige Auffächerung des Luftver

kehrs unter weitestgehender Berücksichtigung regionaler Be

dürfnisse ermöglicht. 

Der Begriff "Einrichtung" ist in diesem Zusammenhang nicht im 

Sinne einer starren, nicht abänderbaren Streckenführung zu 
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verstehen. Daher ist auch der von Ihnen verwendete Begriff 

"Dauerflugstraße" als solcher nicht zutreffend. Vielmehr wer

den Flugstrecken dem jeweils bestehenden Bedarf angepaßt. 

Wie ich schon mehrfach ausgeführt habe, mußte der bisher auf 

überflugsstrecken im ehemaligen jugoslawischen Luftraum ge

führte Luftverkehr nach der Sperre des Luftraumes auf andere 

Überflugsrouten aufgeteilt werden. Dabei wurde versucht, eine 

überproportionale Belastung nur eines Gebietes zu vermeiden 

aber dennoch möglichst kurze Flugrouten zu wählen. 

Die vermehrte Führung von Luftfahrzeugen über die Oststeier

mark ist daher lediglich eine temporäre Maßnahme, die schon 

aus wirtschaftlichen überlegungen - ökonomisch sind nur direk

te Flugrouten - nach einer öffnung des Luftraumes über dem 

ehemaligen "Jugoslawien" wieder revidiert werde~ wird und zu 

der es auch keine Alternativen gibt. 

Zu den Fragen 3 und 4: 
"Wurde diese Änderung mit dem betroffenen Bundesland Steier
mark abgesprochen?" 

"Wenn ja, wann hat dies stattgefunden?" 

Ich gehe davon aus, daß sich die von Ihnen angesprochene "Än

derung" auf die im Motiventeil Ihrer Anfrage angeführte Ein

richtung von "Dauerflugstraßen" bezieht. Da es eine solche 

nicht gibt, haben auch keine diesbezüglichen Gespräche mit dem 

betroffenen Bundesland stattgefunden. Darüberhinaus ist Luft

verkehr Bundessache, sowohl in Gesetzgebung als auch Vollzie

hung. 

Ich darf aber nochmals darauf hinweisen, daß bei dem derzeit 

in Ausarbeitung befindlichen neuen gesamteuropäischen Flug

streckennetz die österreichische Delegation von mir den Auf

trag hat, den Standpunkt einer weitergehenden Auffächerung des 

Flugverkehrs und damit einer möglichst gleichen und auch mög-
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liehst geringen Belastung der einzelnen Regionen zu vertreten. 
Im Rahmen der Verhandlungen konnten bereits Teilerfolge er
zielt werden. Die Interessen der Bundesländer und damit aueh 
der Steiermark werden dabei - soweit dies mit den für öster
reich bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar 
ist - Berücksichtigung finden. 

Wien, am 018, 14a.; 1993 

D r Bundesminister 
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